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Beispiele: 
 
 Arbeiten in Bereichen, in denen mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen 

umgegangen wird, 
 

 Arbeiten, die gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2 bis 4 oder 
nicht gezielte Tätigkeiten mit vergleichbarer Gefährdung einschließen, 
 

 Arbeiten in geschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen, die mit Gefahren durch 
Absturz oder mit Gefahren durch Stoffe oder Sauerstoffmangel (gefährliche Stoffe, biologische 
Vorgänge, wie Fäulnis oder Gärung) verbunden sind, 
 

 Schweißarbeiten in Bereichen, in denen die Brandgefahr aus baulichen oder betriebstechnischen 
Gründen nicht restlos beseitigt ist, z. B. bei Arbeiten an oder in Gasleitungen, bei denen mit 
Gesundheits-, Brand- oder Explosionsgefahr zu rechnen ist, 

 

 Arbeiten in Lagerräumen oder Bereichen, in denen Stoffe oder Zubereitungen aufbewahrt werden, 
die miteinander gefährlich reagieren können, z. B. Stoffe, die bei Berührung miteinander giftige 
Gase oder Dämpfe entwickeln können, 

 


